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 Anlage zur Einladung (Satzungsänderungen) 

Generalversammlung SC Drolshagen (26.04.2024) 

alte Fassung der Satzung neue Fassung der Satzung 

Überschrift 
 

Satzung 
des Sport-Club Drolshagen e.V.  

in 57489 Drolshagen 

Überschrift 
 

Satzung 
des Sport-Club-Drolshagen e.V.  

in 57489 Drolshagen 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

1.) Der Verein führt den Namen SPORT-
CLUB DROLSHAGEN E.V. 

 
 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 

1.) Der Verein führt den Namen SPORT-
CLUB-DROLSHAGEN E.V. 

 

§ 3 Mitgliedschaft des Vereins 
 

1.) Der Verein ist Mitglied in folgenden 
Verbänden: 

a) Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen 
e.V. 

b) Westdeutscher Fußballverband e.V. 
 

§ 3 Mitgliedschaft des Vereins 
 

1.) Der Verein ist Mitglied in folgenden 
Verbänden: 

a) Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen 
e.V. 

b) Westdeutscher Fußballverband e.V. 
 

c) Stadtsportverband Drolshagen 
d) Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 

e) Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) 
 

§ 5 Beiträge 

1. Zur Deckung der Kosten des Vereins werden 

Mitgliedsbeiträge erhoben, deren Höhe 

durch die         Hauptversammlung festgelegt 

wird. 

Die Beitragszahlung erfolgt jeweils für ein 

Kalenderjahr.  

 §5 Beiträge 
1. Zur Deckung der Kosten des Vereins werden 

Mitgliedsbeiträge erhoben, deren Höhe 

durch die         Hauptversammlung festgelegt 

wird. 

Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich für 
ein Kalenderjahr durch Bankeinzug. Auf 
Wunsch des Mitglieds kann auch eine 
halbjährliche Zahlung erfolgen. 

https://www.lsb.nrw/
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Erfolgt die Aufnahme eines neuen Mitgliedes 

im ersten Halbjahr, so ist der volle 

Jahresbeitrag zu entrichten. Erfolgt die 

Aufnahme im zweiten Halbjahr, ist der halbe 

Jahresbeitrag zu zahlen. Die Zahlung erfolgt 

durch Bankeinzug. 

Für die Kündigung der Mitgliedschaft gilt: 

Erfolgt die Kündigung einer Mitgliedschaft im 

ersten Halbjahr und ist der volle 

Jahresbeitrag gezahlt, so ist der halbe 

Jahresbeitrag zurück zu erstatten. Erfolgt die 

Kündigung einer Mitgliedschaft im zweiten 

Halbjahr, werden keine Beiträge zurück- 

erstattet. 

In besonderen Fällen kann der 

Mitgliedsbeitrag durch Vorstandsbeschluss 

für einen befristeten Zeitraum oder für die 

Dauer der Mitgliedschaft ermäßigt oder 

erlassen werden. 

Ehrenmitglieder sind von der Zahlung eines 

Beitrages befreit. 

 

Der Verein bietet eine Familienmitgliedschaft 

mit einem gesonderten Beitrag an. Eine 

Familie im Sinne dieser Regelung besteht aus: 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte und 

Kinder/Jugendliche bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres. Sind die Kinder aktive 

Mitglieder, so endet die 

Familienmitgliedschaft mit dem Ablauf der 

Jugendzeit. Mit Wechsel in den 

Seniorenbereich ist folglich ein eigener 

Beitrag im dann folgenden Beitragsjahr zu 

entrichten.  

Erfolgt die Aufnahme eines neuen Mitgliedes 
im ersten Halbjahr, so ist der volle 
Jahresbeitrag zu entrichten. Erfolgt die 
Aufnahme im zweiten Halbjahr, ist der halbe 
Jahresbeitrag zu zahlen. 
 
Für die Kündigung der Mitgliedschaft gilt: 
Erfolgt die Kündigung einer Mitgliedschaft im 
ersten Halbjahr und ist der volle 
Jahresbeitrag gezahlt, so ist der halbe 
Jahresbeitrag zurück zu erstatten. Erfolgt die 
Kündigung einer Mitgliedschaft im zweiten 
Halbjahr, werden keine Beiträge zurück- 
erstattet. 
In besonderen Fällen kann der 
Mitgliedsbeitrag durch Vorstandsbeschluss 
für einen befristeten Zeitraum oder für die 
Dauer der Mitgliedschaft ermäßigt oder 
erlassen werden. 
Ehrenmitglieder sind von der Zahlung eines 

Beitrages befreit. 
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§ 10 Vorstand 

1. … 
Die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes 
wird durch die Mitgliederversammlung 
bestimmt, muss jedoch mindestens sechs 
betragen. 
… 

 

3. Der Vorsitzende der Jugendabteilung wird 

auf dem jährlichen Vereinsjugendtag in den 

Vorstand gewählt. 

4. Die Wahl des Vorsitzenden der 

Jugendabteilung in den Vorstand muss von 

der Vereinsmitgliederversammlung bestätigt 

werden. 

 

9. Der Vorsitzende der Skiabteilung wird auf 

der jährlichen Versammlung der Skiabteilung 

in den Vorstand gewählt. 

10. Die Wahl des Vorsitzenden Skiabteilung in 

den Vorstand muss von der 

Vereinsmitgliederversammlung in seinem 

Amt bestätigt werden. 

 
12. Alle ehrenamtlichen Helfer im SC 

Drolshagen können jährlich die jeweils 

gültige Ehrenamtsamtspauschale verlangen. 

 

§ 10 Vorstand 

1. … 
Die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes 
wird durch die Mitgliederversammlung 
bestimmt, muss jedoch mindestens fünf 
betragen. 
… 

 

3. Die Jugendabteilung wählt ein 

Vorstandsteam. Dieses Team bestellt ein 

Mitglied für den Hauptvorstand.  

4. Dieses Mitglied der Jugendabteilung muss 

von der Vereinsmitgliederversammlung 

bestätigt werden. 

 

9. entfällt 

 

 

10. entfällt 

 

 

12. Alle ehrenamtlichen Helfer im SC 

Drolshagen können jährlich die jeweils 

gültige Ehrenamtsamtspauschale verlangen. 

Eine Bescheinigung erhalten die 

ehrenamtlichen Helfer auch dann, wenn sie 

eine Verzichtserklärung unterschrieben 

haben. 
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§ 11 Aufgaben des  Vorstandes/Sprecher des 

Vorstandes 

4. Im Innenverhältnis gilt: 

a) Ausgaben bis zu Euro 500,00 bedürfen 

der Zustimmung des Kassierers und eines 

weiteren Vorstandsmitgliedes, 

b) Ausgaben bis zu Euro 2.500,00 müssen 

vom Vorstand genehmigt werden 

 

§ 11 Aufgaben des  Vorstandes/Sprecher des 

Vorstandes 

4. Im Innenverhältnis gilt: 

a) Ausgaben bis zu 2.000,00 EUR bedürfen 

der Zustimmung des Kassierers und eines 

weiteren Vorstandsmitgliedes, 

b) Ausgaben über 2.000,00 EUR müssen 

vom Vorstand genehmigt werden 

 

§ 13 Aufgaben des Kassierers 

 

Der Kassierer hat die Vereinskasse 

einschließlich der Buchführung zu verwalten. 

Er ist verantwortlich für den Einzug der 

Beiträge, für die Ausstellung von 

Spendenquittungen, für etwaige Einkünfte 

aus Grundbesitz und die Regelung aller 

Kassenaktivitäten. 

 

§ 13 Aufgaben des Kassierers 

 

Der Kassierer hat die Vereinskasse 

einschließlich der Buchführung zu verwalten. 

Er ist verantwortlich für die fristgerechte 

Abgabe von Steuererklärungen und sonstigen 

gesetzlichen Anträgen, für den Einzug der 

Beiträge, für die Ausstellung von 

Spendenquittungen, für etwaige Einkünfte 

aus Grundbesitz und die Regelung aller 

Kassenaktivitäten. 

 

§ 17 Jugendabteilung/ Seniorenabteilung/ 

Alte Herren Abteilung/Skiabteilung 

 

§ 17 Jugendabteilung/ Seniorenabteilung/ 

Alte Herren Abteilung 

 

 

Legende: 

Rote Schrift = Änderungen 

Grüne Schrift = Ergänzungen 

 


